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Gestützt auf Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes 
vom 5. November 1992 über das öffentliche Dienstrecht beschliesst die Universi-
tätsleitung folgende Richtlinien: 
 
 
1. Begründung 

 Lehraufträge werden durch öffentlichrechtlichen Arbeitsvertrag begründet. 
 
2. Umfang 

 Ein Lehrauftrag darf max. vier Stunden umfassen. Im Falle einer höheren 
Stundenanzahl ist eine ordentliche Anstellung zu verfügen. 

 
3. Ansätze 

 Lehrbeauftragte erhalten pro Jahresstunde (entsprechend einem BG von 
81/3%) die nachstehenden Entschädigungen ohne Sozialzulagen und 13. Mo-
natsgehalt. 

3.1 Lehrbeauftragte mit akademischem Abschluss 
3.1.1 Lehrbeauftragte mit Habilitation oder äquivalenter Qualifikation Fr. 11'160.60 
3.1.2 übrige Lehrbeauftragte (inkl. Emeritierte) Fr.   8'038.80 
3.2 Lehrbeauftragte ohne akademischen Abschluss Fr.   5'813.75  
4. Pauschalansätze für Einzelstunden (Blockveranstaltungen) 

4.1 Einladungen im Rahmen von Besetzungen von Professuren 
 für zwei Stunden (Vorlesung und Kolloquium)  Fr. 300.-- 

4.2 Einladungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen 

4.2.1 Lehrbeauftragte mit Habilitation oder äquivalenter Qualifikation Fr. 260.-- 
4.2.2 übrige Lehrbeauftragte Fr 200.-- 
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